
 
 

Vollmacht über den Tod hinaus 
 
 
 
 
Ich,    _________________________________________ __________________ 

 Vor- und Zuname Mitglieds-Nr. 

 
 
wohnhaft in   ______________________________________________________________ 

 Ort, Straße und Hausnummer 

 
 
beauftrage und bevollmächtige die Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG, Braunschweig, 
Güldenstraße 25, im Falle meines Todes das bei ihr zur obigen Mitgliedsnummer 
voraussichtlich bestehende Auseinandersetzungsguthaben, vermindert um die 
Nachlassverbindlichkeiten, deren Gläubiger die Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG ist, an 
folgende Person auszuzahlen: 
 
Name:    ________________________________________________________ 

 
geboren am:    ________________________________________________________ 

 
wohnhaft:     ________________________________________________________ 

 
Diese Vollmacht stellt keinen Vertrag zu Gunsten Dritter auf den Todesfall dar, sie dient 
lediglich zur Vereinfachung des Auszahlungsverfahrens. 
 
Diese Vollmacht hat Gültigkeit, bis sie von mir widerrufen wird. Von einem Widerruf 
benachrichtige ich die Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG schriftlich. 
 
 
 
______________________________________,den  _____________________________ 
 Ort Datum 

 
 
 
 
 _____________________________________ 
 Unterschrift 

 
 



 

Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG 
 
 
 
 

M e r k b l a t t 
 
 
 
 
1. Mit der „Vollmacht über den Tod hinaus“ benennen Sie der Genossenschaft eine Person, 

die nach Ihrem Tode das Auseinandersetzungsguthaben in Empfang nehmen soll. 
 
 
 
2. Diese Person sollte möglichst aufgrund einer Testamentsbestimmung oder der gesetzlichen 

Erbfolge Erbe (oder Vermächtnisnehmer) sein. 
 
 
3. Soll eine dritte Person das Geld in Empfang nehmen, denken Sie daran, daß die Erben 

dieses von dieser Person zurückfordern können. Die Vollmacht ersetzt kein Testament! 
 
 
4. Mit der Erteilung der Vollmacht ersparen Sie Ihren Erben ggf. erhebliche Laufereien und 

Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Erbunterlagen. 
 
 
5. Sie sollten in erster Linie Ihren Ehegatten als Empfangsberechtigten benennen, da dann 

auch die Wohnungsangelegenheit nach Ihrem Tode am besten zu regeln ist. 
 
 

Bedenken Sie bitte: 
Ohne Vollmacht darf die Genossenschaft das Auseinandersetzungsguthaben weder 
auf Ihren hinterbliebenen Ehegatten übertragen noch auszahlen. Sie muss dann auf 
Beschaffung der Erbunterlagen bestehen. 

 
 
6. Tragen Sie bitten Ihren Namen, Ihre Mitgliedsnummer und Ihre Anschrift oben ein. Im 

Mittelteil ist die Person zu benennen, an die wir das Guthaben auszahlen sollen. 
 
 
 
 
 


